
Vereine und Sonstige

Überblick über laufende Unterstützungen

Betrag in 

Euro

beschlosser 

Zeitraum Historie

AFRIKABA - Kulturkreis e.V.; African Music Festival 20.000,00 € 2018 - 2020

jährlich seit 2017, in 2020 ausnahmsweise 30.000 Euro 

aufgrund Jubiläum;

außerdem seit 2010 Verzicht auf Platzgebühr

(2001 bis 2009 unterstützt mit Betriebshofleistungen im 

Wert von 4.000 Euro/Jahr, ab 2010 zusätzlich Verzicht 

auf Platzgebühr. 2011 und 2012 Unterstützung mit 4.000 

Euro bar und Betriebshofleistungen bis 5.000 Euro. In 

2013 Umwandlung Betriebshofleistungen in Barzuschuss 

= 9.000 Euro bar/Jahr; ab 2015 bar 12.000 Euro/Jahr.)

AGJ Fachberband für Prävention und Rehabilitation in der 

Erzdiözese Freiburg e.V.; Haus Eliah, Wohnsitzlosenhilfe
6.000,00 € 2021 - 2025

Seit 2010 Unterstützung mit 4.500 Euro/Jahr; 2011 - 2016 

mit 5.000 Euro/Jahr; 2016 - 2021 mit 5.500 Euro/Jahr; 

seit 2021 erhöht auf 6.000 Euro/Jahr

Aktionsgemeinschaft Lammstraße e.V.; Förderung 

Veranstaltungen

entspr. 

7.350,00 €
2019 - 2023

seit ? Verzicht auf Platzgebühr für Flohmärkte und 

Weihnachtsmarkt (je 250 Euro), Betriebshofleistungen je 

Flohmarkt max. 550 Euro, für Weihnachsmarkt max. 

7.000 Euro/Jahr (bis einschl. 2018 max. 5.500 Euro/Jahr) 

Anwesen Leonhardt e.V.; Investitionszuschuss 20.000,00 € 2020 - 2024 jährlich seit 2008

Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V.; 

Hospizdienst EM - Teningen - Freiamt
2.000,00 € 2017 - 2021

In 2010 und 2011 Unterstützung mit 500 Euro; seit 2012 

Unterstützung mit 2.000 Euro/Jahr.

Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e.V.; 

Seniorennetzwerk - Nachbarschaftshilfe
1.250,00 € 2018 - 2022 jährlich seit 2016



Deutsches Tagebucharchiv e.V.; Verzicht auf 

Mietzahlungen, Übernahme von Betriebskosten
30.200,00 € unbefristet

Seit 2010 Verzicht auf Mietzahlungen (2010 - 9/2014 

i.H.v. 14.400 Euro/Jahr; seit 10/2014 i.H.v. 17.700 

Euro/Jahr) und Übernahme Betriebskosten (2010 - 2018  

i.H.v. 8.000 Euro/Jahr; seit 2019 i.H.v. 10.000 Euro/Jahr).

Seit 2020 anteilige Mietkosten für externen Magazin-

Raum i.H.v. 2.500 Euro/Jahr.

Diakonisches Werk Emmendingen; Förderung Projekt 

"Wohnraum für Alle"
7.500,00 € 2020 - 2022 jährlich seit 2020

Förderkreis Markgrafen-Grund- und Realschule; 75%-

Kraft im Schülercafé
9.000,00 € 2017 - 2021 jährlich seit 2017

Fußball-Club Emmendingen 03 e.V.; Zuschuss 

Platzberegnung

10.997 € - 

24.311 €
unbefristet

Übernahme der Wasserkosten Platzberegnung zu 80% lt. 

Beschluss HA 9.6.1994; (in 2020 = 10.997 Euro)

Fußballverein Hochburg-Windenreute 1930 e.V.; 

Zuschuss Platzberegnung

9.000 € - 

11.236 €
unbefristet

Übernahme der Wasserkosten Platzberegnung zu 80% lt. 

Beschluss HA 9.6.1994; (in 2020 = 11.236 Euro)

Gemeinschaft Emmendinger Fasnet e.V.; Narrendorf
entspr. 500,00 

€
2018 - 2022

seit 2018 Verzicht auf Platzgebühr für Narrendorf 

Schlossplatz

Gewerbeverein Emmendingen e.V.; Förderung 

Veranstaltungen

entspr. 725,00 

€

10.000,00 €

2019 - 2021

2019 - 2021

Seit ? halbe Platzgebühr für drei Veranstaltungen 

(Radmarkt, Brettlimärkt, Härdepflfeschd); 2014 - 2018 

halbe Platzgebühr für vier Veranstaltungen (wie vor zzgl. 

Einkaufsnacht); 2019 - 2021 Verzicht auf Platzgebühr für 

alle Veranstaltungen

zusätzlich seit 2019 Barzuschuss i.H.v. 10.000 Euro/Jahr 

für Veranstaltungen

Hachberg-Bibliothek e.V. 3.000,00 € 2017 - 2021
Seit 2012 Unterstützung mit 1.000 Euro/Jahr; seit 2017 

erhöht auf 3.000 Euro/Jahr aufgrund Mietzahlungen.

Kulturkreis Emmendingen e.V.; Galerie im Tor 4.350,00 € unbefristet

Seit 2003 Verzicht auf Mietzahlungen i.H.v. 2.850 

Euro/Jahr; 

seit 2019 Barzuschuss i.H.v. 1.500 Euro/Jahr



Kulturkreis Emmendingen e.V.; Skulpturenpark 3.000,00 € 2017 - 2021

Start in 1993 mit drei Künstlern und städt. Zuschuss i.H.v. 

1.800 DM; 1996 = 4.500 DM; 1997 - 1999 jährlich 6.000 

DM; 2000 - 2016 jährlich 5.000 DM/2.500 Euro; seit 2017 

erhöht auf 3.000 Euro/Jahr, da neben den 

Mietkaufzahlungen auch Unterhaltungsarbeiten anfallen.

Musikverein Windenreute e.V.; Mietzahlungen 3.000,00 € unbefristet

Seit Juli 2013 Übernahme der Mietkosten und 

Nebenkosten i.H.v. 3.000 Euro/Jahr für die Unterbringung 

beim FV Hochburg-Windenreute (da Auslagerung aus 

Schule).

Schlosskeller e.V.; Verzicht auf Mietzahlungen 7.362,60 € unbefristet

Regelung seit Inbetriebnahme Schlosskeller 1996: Stadt 

und Verein teilen sich die Miete i.H.v. 18.000 

DM/9.203,28 Euro/Jahr in Form von 1/5 Verein, 4/5 Stadt 

(= 7.362,60 Euro/Jahr)

Schlosskeller e.V.; Zuschuss Programm 2.000,00 € 2020 - 2024
Seit 2020 Zuschuss für kulturelles Programm in Höhe von 

2.000 Euro/Jahr

Schulbauernhof Domäne Hochburg e.V. 5.000,00 € 2021 - 2025

Seit 2010 Unterstützung mit 3.000 Euro/Jahr; seit 2018 

erhöht auf 5.000 Euro/Jahr wg. hauptamtlicher 

Mitarbeiterin.

Sportverein Mundingen e.V.; Platzberegnung 
5.663 € - 

6.385 €
unbefristet

seit 2004 Übernahme der Wasserkosten Platzberegnung 

zu 100% lt. Beschluss KuS 17.6.2004 (DS 1650/04); (in 

2020 = 5.663 Euro)

Sportverein Wasser e.V.; Platzberegnung 347,21 € unbefristet
seit ? Übernahme der Wasserzinskosten Platzberegnung 

zu 100%; (in 2020 = 347,21 Euro)

Stadtmusikverein Emmendingen e.V.; Dirigentenzuschuss 15.000,00 € unbefristet
jährlicher Dirigentenzuschuss i.H.v. 15.000 Euro seit 

2005

Stadtmusikverein Emmendingen e.V.; Übernahme von 

Betriebskosten

2.151 € - 

3.912 €
unbefristet

Übernahme der Nebenkosten des Probelokals zu 100% 

(Strom/Wasser/Gas/Müllgebühren, in 2020 = 3.912 Euro)

Stadtseniorenrat Emmendingen e.V. 1.500,00 € 2020 - 2024

Seit 2012 Unterstützung mit 500 Euro/Jahr; seit 2020 

erhöht auf 1.500 Euro/Jahr aufgrund gestiegener 

Vereinsaktivitäten

Tennisclub Mundingen e.V.; Zuschuss Platzberegnung
1.997 € - 

2.806 €
unbefristet

Übernahme der Wasserkosten Platzberegnung zu 80% lt. 

Beschluss HA 9.6.1994

(in 2019 = 2.806 Euro)



Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen 

e.V.
3.500,00 € 2017 - 2021

Seit 2011 Unterstützung mit 2.000 Euro/Jahr; seit 2017 

erhöht auf 3.500 Euro/Jahr aufgrund gestiegener 

Verbrauchs- und Unterhaltungskosten und zur 

Kofinanzierung einer geringfügigen Stelle.
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